Präsidentin/in des (eigenen) Gerichts

Adresse

per Hauspost
Besoldungswiderspruch
Personalnummer: …

Berlin, den  ………..

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich widerspreche meiner derzeitigen Besoldungshöhe. Die Überleitung der mir zustehenden Besoldung durch das Berliner Besoldungsüberleitungsgesetz (BerlBesÜG) erfolgt in europarechts- und verfassungswidriger Weise (dazu 1). Darüber hinaus
 rüge ich die Höhe der mir zustehenden Besoldung als verfassungswidrig zu gering bemessen (dazu 2). Ich fordere die für die Zeit bis zum 31. Juli 2011 die Besoldung nach der Höchstbesoldungsstufe (dazu 3.) Ich beantrage, das Widerspruchsverfahren bis zum Abschluss von Musterverfahren ruhend zu stellen (dazu 4.).
1.
Rechtswidrige Überleitung 

Ich bin zu August 2011 …Jahre alt und erhielt nach Maßgabe des ab August 2011 geltenden Rechts in Stufe X monatlich … EUR brutto
. Ich verfüge insgesamt über … Jahre und  … Monate an berücksichtigungsfähiger Erfahrungszeit gemäß § 38 BBesG in der Überleistungsfassung für das Land Berlin. Ich bin seit Richter/in und war zuvor seit …als … tätig. Nachweise habe ich in Kopie beigefügt.
[Darstellung anrechenbarer Vorerfahrungszeiten, Nachweise wie Zulassungsurkunden etc. beilegen]. 
Mit der Überleitung durch das BerlBesÜG wird mir diese Erfahrungszeit nicht anerkannt, da die Überleitung der Bestandsrichter ausschließlich an die zum August 2011 gewährte, nach dem Lebensalter bemessene Besoldungshöhe anknüpft. Bei einem gleich erfahrenen Neueinsteiger im Berliner Justizdienst würden die benannten Erfahrungszeiten nach geltendem Besoldungsrecht berücksichtigt, er erhielte
 …[Angaben zu Vorteilen, anfänglich monatlich und/oder insgesamt und/oder verzögerter Aufstieg in den einzelnen Stufen]. Ich fordere eine Gleichbehandlung.
Mit den Überleitungsregelungen benachteiligt der Gesetzgeber mich als Bestandsrichter/Bestandsrichterin gegenüber Neueinsteigern. Damit behandelt er wesentlich Gleiches ungleich. Die Ungleichbehandlung ist nicht gerechtfertigt. Zugleich setzt das BerlBesÜG die rechtwidrige Altersdiskriminierung ohne Rechtfertigung fort. Zur weiteren Begründung verweise ich auf die Darstellung des Deutschen Richterbundes – Landesverband Berlin im Leitfaden zur Besoldungsneuregelung, unter Ziffer 4., abrufbar unter www.drb-berlin.de/besoldung. Die dortigen Argumente mache ich mir zu Eigen.
2. 
Verfassungswidrige Besoldungshöhe

Ich bin als Richter/in am … in der Besoldungsstufe R1 mit einer vollen Stelle tätig
. Ich bin verheiratet und Vater/Mutter von … Kindern im Alter von …Jahren. Meine Ehefrau/ Mein Partner … ist als … im .. beschäftigt und verdient ….  Ein Einkommensnachweis ist beigefügt
. Wir erhalten … EUR Kindergeld für … [Angaben zum Familieneinkommen]. 

Die vom Dienstherrn gezahlten Bezüge genügen nicht mehr den in Artikel 33 Abs. 5 des Grundgesetzes geregelten Anforderungen an die verfassungsrechtlich gebotene amtsangemessene Alimentierung der Richter und Beamten. Es gehört zu den hergebrachten Grundsätzen des öffentlichen Dienstrechts, dass Besoldung und Versorgung ein angemessenes Niveau erreichen müssen und sich an der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse zu orientieren haben. 

Die Berliner Besoldung ist mit Abstand die schlechteste im gesamten Bundesgebiet. Die Streichung des Urlaubsgeldes, die drastische Kürzung des Weihnachtsgeldes, die Verschlechterung oder gänzliche Kürzung bei Beihilfeleistungen, die Verminderung des Höchstversorgungsanspruchs und der fehlende Inflationsausgleich in den vergangenen Jahren bewirken, dass die Einkommenssituation von Richtern und Staatsanwälten greifbar hinter der allgemeinen Einkommensentwicklung zurückgeblieben ist. Zugleich sind die Lebenshaltungskosten erheblich gestiegen. Damit erhalte ich derzeit keine meinem Amt angemessene Besoldung. Ich verfüge nicht mehr über ein Nettoeinkommen, das eine rechtliche und wirtschaftliche Sicherheit und Unabhängigkeit gewährleistet (BVerfG, Beschluss v. 27.09.2005, 2 BvR 1387/02). Mit der Neuregelung der Berliner Besoldung hat sich die Besoldungssituation für Bestandsrichter nicht verändern. Marginale Besoldungszuwächse im Rahmen der Überleitung zu August 2011 gleichen den manifestierten Besoldungsrückstand nicht ansatzweise aus. 
Zur weiteren Begründung verweise ich auf die Darstellung des Deutschen Richterbundes – Landesverband Berlin im Leitfaden zur Besoldungsneuregelung, unter Ziffer 5. Die dortigen Argumente mache ich einschließlich der dort genannten Nachweise zu Einkommensunterschieden zum Gegenstand meines Vortrages.

3. 
Besoldung bis zum 31. Juli 2011

Die Besoldung im Zeitraum bis 31. Juli 2011 nach altem Besoldungsrecht erfolgte in altersdiskriminierender Weise. Der Europäische Gerichtshof hat am 8. September 2011 in den Verfahren C 297/10 und C 298/10 entschieden, dass eine ungerechtfertigte Diskriminierung wegen des Alters vorliegt, wenn im Rahmen der Vergütung nach dem BAT an das Lebensalter angeknüpft wird. Das Bundesarbeitsgericht ist dem in seiner noch unveröffentlichten Entscheidung vom 10.11.2011 (6 AZR 148/09) gefolgt. Danach haben nach Bundesangestelltentarifvertrag entlohnte Berliner Mitarbeiter wegen der Entlohnung nach Lebensaltersstufen einen Anspruch auf Gehalt nach der höchsten Altersstufe. 

Dies gilt auch für die Besoldung auf gesetzlicher Grundlage. Ich verweise insoweit auf die Begründung des Berliner Besoldungsneuordnungsgesetzes, in der es heißt: „Die Dringlichkeit der Umstellung des Besoldungsdienstalterssystems auf die Anerkennung von Erfahrungszeiten ergibt sich aus der Besorgnis, dass die obergerichtliche Rechtsprechung und ggf. der Europäische Gerichtshof hier zu einer anderen Einschätzung gelangen könnten.“

Dementsprechend bin ich bis 31. Juli 2011 in der höchsten Lebensaltersstufe nach altem Besoldungsrecht zu besolden.

4.
Antrag auf Ruhen des Widerspruchsverfahrens
Die Senatsverwaltung für Justiz hat sich in einem Gespräch mit Vertretern des Deutschen Richterbundes, des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter in Berlin e.V. und der Vereinigung der Berliner Staatsanwälte e.V. am 27. September 2011 bereit erklärt, das Ruhen von Widerspruchsverfahren bis zum Abschluss geeigneter Musterverfahren zu akzeptieren. Ich beantrage das Ruhen des Widerspruchsverfahrens bis zum Abschluss dieser Verfahren. 

Ich bitte Sie um eine Eingangsbestätigung und Entscheidung über den Ruhensantrag.

Mit freundlichen Grüßen 

� 	Ggf. „Hilfsweise“.


� 	Siehe die Tabelle auf Seite 5 des Leitfadens.


� 	Berechnung unter www.drb-berlin.de/besoldung möglich.


� 	Wer möchte, kann besondere Qualifikationen wie Promotion etc. noch herausstellen.


� 	Die Offenlegung des Familieneinkommens dürfte entbehrlich sein, wenn im Rahmen der Alimentationsprüfung keine Kinder zu berücksichtigen sind.





